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RS OGH 1982/3/3 1Ob4/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.03.1982

Norm

ABGB §313

ABGB §364 B1

ABGB §477

ABGB §1460

Rechtssatz

Die bloße, weder dem Oberlieger noch dem Unterlieger bekannte Tatsache, daß künstlich auf die Liegenschaft des

Oberliegers zugeführte Wasser auf die Liegenschaft des Unterliegers abrinnt, kann mangels Ausübung eines

Rechtsbesitzes durch den Oberlieger nicht zur Ersitzung einer Wasserableitungsdienstbarkeit führen.
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